
1 

Erläuterungen zur Einwohnergemeindeversammlung 
Dienstag, den 26. November 2024 um 19:00 Uhr  
 
 

Traktandum 1 a): Genehmigung der Protokolle der  
      Einwohnergemeindeversammlung vom 26. Juni 2024 
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Die Protokolle der Einwohnergemeindeversammlung vom 26. Juni 2024 liegen in der Gemeindeverwal-
tung zur Einsicht auf. 
 

 
Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung das Protokoll der Einwohner-
gemeindeversammlung vom 26. Juni 2024 zu genehmigen. 
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Traktandum 1 b):  Genehmigung des Protokolls der  
       Einwohnergemeindeversammlung vom 16. April 2024 
 
Das Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 16. April 2024 wurde an der Einwoh-
nergemeindeversammlung vom 26. Juni 2024  genhemigt. Das Wortprotokoll wurde nachträglich anhand 
der Tonaufnahmen erstellt und liegt bei der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf.   

 
 
Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung das Protokoll der Einwohner-
gemeindeversammlung vom 16. April 2024 zu genehmigen. 
 

 
 
Traktandum 2: Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2029 
 
Gemäss § 157c des Gemeindegesetzes erstellt der Gemeinderat jährlich einen Aufgaben- und Finanz-
plan, welcher für die nächsten 5 Jahre die voraussichtliche Entwicklung der Gemeindeaufgaben mit ihren 
Auswirkungen auf den Finanzbedarf beschreibt. Dabei sind auch Massnahmen zur Beibehaltung oder 
Erreichung eines auf die Dauer ausgeglichen Finanzhaushalts aufzuzeigen. Die Finanzplanung ist zusam-
men mit dem Budget der Gemeindeversammlung zur Kenntnisnahme vorzulegen und dem Kanton einzu-
reichen. 
 
Neu werden für den steuerfinanzierten Bereich sowie für die einzelnen Spezialfinanzierungen separate 
Aufgaben- und Finanzpläne erstellt. Damit steht dem Gemeinderat ein fundierte Grundlage für strategi-
sche Entscheide u.a. bezüglich Gebührenanpassungen und Investititonsvorhaben zur Verfügung. 
 
Steuerfinanzierter Bereich / allg. Finanzhaushalt 
 
Ausgehend auf der Jahresrechnung 2023 bilden das genehmigte Budget 2024 sowie das Budget 2025 
die Grundlage für die Planjahre 2026 – 2029. Das Budget 2025 wird unter Berücksichtigung von verschie-
denenen Parametern (Bevölkerungsentwicklung, Teuerung, Anzahl Klassen und weiteren Korrkturfakto-
ren) in die Planjahre hochgerechnet. Die Abschreibungen werden aufgrund der Investitionsvorhaben ent-
sprechend den Anlagekategorien aktualisiert. Ebenso wird unter Berücksichtigung des Finanzbedarfs die 
Veränderung der Fremdkaptialzinsen berechnet. 
 
Bei den Steuerfüssen sind keine Erhöhungen geplant. Die Veränderungen aufgrund der Steuerreform 
SV17 bei den Kapital- und Ertragssteuern der juristischen Personen sowie aufgrund der Vermögenssteu-
erreform der natürlichen Personen sind im vorliegenden Aufgaben-/Finanzplan berücksichtigt. Die kon-
junkturellen Veränderungen und Prognosen wurden aufgrund von Angaben der Steuerverwaltung BL be-
rechnet. Einmalige und wiederkehrende Korrektruren gegenüber dem Budget 2025, welches die Grund-
lage für die Planjahre 2026 - 2029 bildet, sind ebenfalls berücksichtigt. Für zu beschaffendes Fremdkapital 
wird ab dem Jahr 2025 mit einem Zinssatz von 1.5% gerechnet. Für die Jahre 2025 bis 2029 ist weder ein 
Aufwand noch Ertrag aus dem horizontalen Finanzausgleich enthalten. Es wird davon ausgegangen, dass 
sich die Steuerkraft der Gemeinde Seltisberg analog 2023 im kantonalen Durchschnitt bewegt. 
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Die wesentlichen Finanzkennzahlen sehen wie folgt aus: 
 

 
 
 
Für die Erfolgsrechnung ergibt sich folgende Prognose: 
 

 
 
Im Investitionsprogramm sind im steuerfinanzierten Bereich folgende Investitionsvorhaben enthalten: 
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Aufgrund der geplanten Mehrerträge erholt sich bis zum Ende der Planperiode das aktuell sehr tiefe Ei-
genkapital etwas. Die Nettoschuld (Verwaltungsvermögen abzüglich Eigenkapital) ist jedoch immer noch 
sehr hoch und beträgt voraussichtlich Ende 2025 rund CHF 2'500 pro Einwohner. 
 

 
Wasserversorgung 
 
Bei der Spezialfinanzierung Wasserversorgung besteht per Ende 2023 eine Nettoschuld von rund CHF 2 
Mio. In den Jahren 2025 – 2029 sind weitere Investitionen von CHF 835'000 zu erwarten. Aufgrund der 
sehr tiefen Selbstfinanzierung würde die Verschuldung weiter ansteigen. Aus diesem Grund sind ab 2026 
im Finanzplan Gebührenerhöhungen vorgesehen. Diese werden insbesondere bei den mengenunabhän-
gigen Gebühren geplant. Mit diesem Massnahmen kann die Erfolgsrechnung ausgeglichen gestaltet wer-
den. Des Weiteren steht eine Umwidmung von Eigenkapital im Betrag von beispielsweise CHF 1 Mio. von 
der Abwasserbeseitigung in die Wasserversorgung zur Diskussion, was die Nettoschuld erheblich redu-
zieren würde. Diese Massnahme bedarf der Zustimmung des Regierungsrates und ist in der vorliegen-
denFinanzplanung noch nicht dargestellt. 
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Abwasserbeseitigung 
 
Bei der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung besteht per Ende 2023 ein Nettovermögen von rund 
CHF 2 Mio. In den Jahren 2025 – 2029 sind Investitionen von CHF 380'000 vorgesehen. Da aktuell kein 
Verwaltungsvermögen beim Abwasser besteht, werden Einnahmenüberschüsse aufgrund von Anschluss-
beiträgen in die Erfolgsrechnung übertragen. Ohne diese Überträge wäre die Erfolgsrechnung höchst de-
fizitär. Die Schmutzwassergebühren des Kantons betrugen im 2023 CHF 1.64 / m3. Die Gebühr der Ge-
meinde jedoch nur CHF 1.00, weshalb für jeden m3 – Abwasser CHF 0.64 Eigenkapital eingesetzt werden 
muss. Um die finanzielle Lage der Abwasserbeseitigung erhalten zu können müsste die Mengengebühr 
von CHF 1.00 auf CHF 2.00 erhöht und die Grundgebühr verdreifacht werden. Diese Gebührenerhöhun-
gen sind im Finanzplan dargestellt. Die vorgängig erwähnte Umwidmung von Eigenkapital in die SF Was-
serversorgung ist jedoch noch nicht dargestellt. 
 

 
 
 

Abfallbeseitigung 
 
Bei der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung sind keine Investitionen geplant. Für die Beibehaltung eines 
ausgeglichenen Finanzhaushalts sind voraussichtlich keine Gebührenanpassungen erforderlich. 
 
 
Kabelfernsehen 
 
Bei der Spezialfinanzierung Kabelfernsehen sind in den Jahren 2025 – 2029 keine Investitionen vorgese-
hen. Die Erfolgsrechnung weist geringe Defizite aus, welche zu einem kontinuierlichen Abbau des Eigen-
kapitals führen. Dennoch sind keine Gebührenanpassungen vorgesehen. 
 
 



8 

 
 
 
Die Aufgaben- und Finanzpläne des steuerfinanzierten Haushalts sowie der Spezialfinanzierungen kön-
nen auf der Homepage der Gemeinde eingesehen werden. Die Unterlagen liegen zudem bei der Gemein-
deverwaltung zur Einsicht auf. 
 

 
Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung die Aufgaben- und Finanzpläne 2025 -
2029 zur Kenntnis zu nehmen. 
 

 
 

Traktandum 3: Budget – Steuerfüsse und Gebühren 2025 
 
Erfolgsrechnung 

Das Budget der Erfolgsrechnung 2025 weist bei einem Aufwand von CHF 6‘214‘678 und einem Ertrag von 
CHF 6‘259‘490 einen Ertragsüberschuss von CHF 44‘812 auf. Im Budget 2024 wurde mit einem Ertrags-
überschuss von CHF 56‘113 gerechnet. Ausgenommen beim Verkehr (6) und der Volkswirtschaft (8) steigt 
der Nettoaufwand mehr oder weniger stark in allen anderen Bereichen. Wesentliche Erhöhungen des Net-
toaufwandes sind bei der allgemeinen Verwaltung (0) sowie bei der Bildung (2) zu verzeichnen. Bei der 
allgemeinen Verwaltung entsteht kein höherer Aufwand, sondern die Erträge der Liegenschaften Liesta-
lerstrasse 4 und Im Winkel 1 sind neu im Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens bei den Finanzen (9) 
budgetiert. Bei der Bildung erhöht sich der Nettoaufwand gegenüber dem Vorjahresbudget um rund CHF 
204‘000. Die Erhöhung gegenüber der Jahresrechnung 2023 beträgt jedoch lediglich rund CHF 41‘300, 
was unter Berücksichtigung der Teuerung (2024 und 2025 je 1.5%) sowie den Lohnerhöhungen (2024 
und 2025 zirka je 1.5%) nur mit Einsparungen möglich ist. Bei den Finanzen und Steuern fällt der Netto-
ertrag um rund CHF 366‘000 höher als im Vorjahresbudget aus. Die wesentlichen Veränderungen (+/- 
CHF 10‘000) werden nachfolgend in einer separaten Tabelle erläutert. 
 
Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung weist einen Mehraufwand von CHF 20‘425 aus. Im Vorjahr 
wurde ein Mehrertrag von CHF 4‘454 budgetiert. In der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung ist bei 
unveränderten Gebührensätzen ein Mehraufwand von CHF 103‘630 budgetiert. Im Vorjahr war eine Ent-
nahme aus dem Eigenkapital der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung von CHF 158‘653 budgetiert. 
Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung sieht einen Mehraufwand von CHF 12‘390 vor. Für das Budget 
2025 sind keine Gebührenanpassungen geplant. 
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Investitionsrechnung  

Im Investitionsbudget 2025 sind insgesamt Ausgaben von CHF 114‘500 und Einnahmen von CHF 175‘000 
enthalten. Im steuerfinanzierten Bereich wird ein Projektkredit von CHF 25‘000 für Abklärungen betreffend 
Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden beantragt. Die Ausgabe erfolgt voraussichtlich je zur Hälfte im 
2025 und 2026. Des Weiteren sind CHF 20‘000 für die Projektierung von Tempo 30 enthalten. Dafür wird 
der Gemeinderat der Einwohnergemeindeversammlung eine Sondervorlage unterbreiten. Für den Stras-
senbau des Rebhaldenweges sowie dessen Werke (Wasser und Abwasser) sind im 2025 insgesamt CHF 
82‘000 für die Projektierung enthalten. Der bereits am 24. Juni 2020 von der Einwohnergemeindever-
sammlung bewilligte Kredit ist aufgrund von inhaltlichen Fehlern hinfällig. Der Gesamtkredit wird der Ein-
wohnergemeindeversammlung im 2025 nochmals als Sondervorlage unterbreitet. Das Budget hat diesbe-
züglich somit nur orientierenden Charakter. Die Einnahmen von Anschlussbeiträgen für Wasser und Ab-
wasser von insgesamt CHF 175‘000 sind geschätzt. 
 
Gemäss Gemeindeordnung der Gemeinde Seltisberg ist das Budget bis zu einem Kreditbetrag von CHF 
25‘000 die Rechtsgrundlage. D.h. mit dem Budget 2025 wird lediglich der Projektkredit für die Abklärungen 
„Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden“ beantragt. Für alle weiteren Investitionen werden der Einwoh-
nergemeinde Sondervorlagen vorgelegt. 
 

 
 
 
Steuerfüsse und Gebühren 
 
Bei den Gebühren der Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Kabelfernsehen 
sowie Abfallbeseitigung sind im Budget 2025 keine Veränderungen vorgesehen respektive es werden 
keine Reglementsänderungen beantragt. Folgende Gebühren sind im Rahmen des Budgets festzulegen: 
 
 
 

Steuern / Gebühren Tarife 2025 gegenüber Vorjahr 

Steuern 
natürliche Personen 
juristische Personen 

 
59% der Staatssteuern 
55% der Staatssteuern 

 
unverändert 
unverändert 

Hundegbühren 
1. Hund 
2. und jeder weitere Hund 
Landwirtschaft: 1. Hund 

 
CHF 80.00 / Jahr 
CHF 120.00 / Jahr 
gratis 

 
unverändert 
unverändert 
unverändert 
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Das Budget 2025 kann auf der Homepage der Gemeinde eingesehen werden. Die Unterlagen liegen 
zudem bei der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. 
 
 

 
Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung wie folgt zu beschliessen: 
 

a) Der Steuerfuss für Natürliche Personen für das Steuerjahr 2025 unverändert mit 59% festgelegt. 
Die Steuerfüsse für die Kapital- und Ertragssteuern von Juristischen Personen beträgt unverändert 
55%. 

b) Das Budget 2025 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 44'812 und Nettoinvestitionen von 
CHF -60'500 (Einnahmenüberschuss) wird genehmigt. 
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Traktandum 4: Sanierung Jurastrasse–Nachtragskredit von CHF 1'000'809.05 
                  Hintergründe und Informationen zum Überzug  

 
 
Strassenbau: 
 Die Abrechnung gemäss Buchhaltung beläuft sich auf CHF 1'300'516.94. 
 Die Kostenvoranschläge vom 20.10.2021 wurden gesamthaft auf CHF 885'000.00 berechnet: 
 Etappe 1: 600‘000.00; Etappe 2: 285‘000.00 Daraus resultieren Mehrkosten von CHF 415'516.94.Etappe  
 

 Gemäss der Beprobungsresultate in der Jurastrasse wurde angenommen, dass die Fundation grundsätzlich 
belassen werden kann und nur situativ ersetzt werden muss. Zwischen den Beprobungsstellen war der be-
stehende Strassenkoffer allerdings in desolatem Zustand und musste grundsätzlich ersetzt werden, was zu 
Mehrkosten von rund CHF 100'000.- gegenüber der Offerte führte. 

 Gemäss Anliegen der Bauherrschaft war vorgesehen, dass die bestehenden Randabschlüsse bestehen las-
sen werden. Der Unternehmer hat allerdings keine Garantie für Belagsarbeiten entlang dieser Sanierung 
übernommen, auch waren die meisten der Randabschlüsse lose oder der Beton darunter sehr stark beschä-
digt. Aus diesem Grund wurde entschieden, auf die gesamte Länge, wo nötig, sämtliche Randabschlüsse zu 
ersetzen. Dies führte zu Mehrkosten von ca. CHF 50'000.-. 

 Aufgrund der Projektänderung seitens EBL wurde beschlossen, im Bereich Liestalerstrasse bis zur Böl-
chenstrasse auf einen Einschichtigen TDS-Belag zu verzichten und erst eine Tragschicht einzubringen. Der 
Einbau der Deckschicht erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Diese Mehrkosten betragen mit dem nachträg-
lichen Einbau rund CHF 200'000. 

 Da die meisten Anpassarbeiten und Instandstellungen durch die Rudolf Wirz AG ausgeführt wurden, muss-
ten von den Positionen der Umgebung und Instandstellung nicht vollständig Gebrauch gemacht werden. 
Allerdings führte dies zu einer erhöhten Belastung im Tiefbau. 

 Die Anpassungen/Erweiterung der Entwässerung (neue Rinne und neuer Schacht) wurde auf das Strassen-
bauprojekt genommen, nicht auf den Kanalunterhalt (CHF 5'500.-). 

 Es mussten einige Schachtkoni ersetzt werden, welche in einem schlechten Zustand waren 

 
Die Kreditüberschreitung wird um CHF 82'500 reduziert, da die EBL Liestal die Hälfte der Kosten des 
Oberflächenbelages übernehmen wird. Der Einbau erfolgt erst zu einem späteren Zeitpunkt. Die berech-
neten Kosten von CHF 165'000.00 sind jedoch bereits in der Abrechnung enthalten und werden als Rück-
stellung verbucht. 
 
 
Wasserleitung: 
Die Abrechnung gemäss Buchhaltung beläuft sich auf CHF 1'326'780.14 (exkl. MWST). 
Der Kostenvoranschlag vom 20.10.2021 wurde auf CHF 756'731.00 (exkl. MWST) berechnet. Daraus re-
sultieren Mehrkosten von CHF  570'049.14 (exkl. MWST). 
 

 Bei der Startsitzung wurde vom neuen Brunnenmeister ein Fernmeldekabel auf die ganze Länge angeordnet. 
Die Mehrkosten betrugen rund CHF 52'000.00 (Material 20'000, Graben ca. CHF 32'000). 

 Bei der Planung wurde nicht damit gerechnet, dass die gesamten Hausanschlüsse zulasten der Gemeinde 
gehen. Diese Mehrkosten betragen CHF 327'483.25 

 Materialteuerung 

 Einige der Hausanschlüsse konnten aus bautechnischen Gründen nicht an der ursprünglichen Einführung 
wiederhergestellt werden, was eine Änderung der internen Verrohrung mit sich führte. Dies führte ebenfalls 
zu Mehrkosten. 

 
TV: 
Die Abrechnung gemäss Buchhaltung beläuft sich auf CHF 118'315.72 (exkl. MWST). 
Der Kostenvoranschlag vom 20.10.2021 wurde auf CHF 109'099.00 berechnet. Daraus resultieren Mehr-
kosten von CHF 9'216.72 (exkl. MWST). 
 

 Teuerung 
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Öffentliche Beleuchtung: 
Die Abrechnung gemäss Buchhaltung beläuft sich auf CHF 146'026.25 (inkl. MWST).  
Der Kostenvoranschlag vom 20.10.2021 wurde auf CHF 140'000.00 (inkl. MWST) berechnet 
Daraus resultieren Mehrkosten von CHF  6'026.25 (inkl. MWST). 
 

 Beleuchtungsprovisorium war nicht vorgesehen 

 
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Summe des Nachtragkredits auf den Zahlen der Buchhaltung 
2024 basieren. Die Differenz zum Projektbuch besteht auf Grund Verbuchungen zu Lasten der Erfolgs-
rechnung aus früheren Perioden.  
 
Das Projektbuch und die Bauabrechnungen des Projekts Sanierung Jurastrasse liegen bei der Gemein-
deverwaltung zur Einsicht auf. Das Projektbuch kann auf der Homepage der Gemeinde unter dem Regis-
ter: Politik/Gemeindeversammlung/Einladungen eingesehen werden. Der Gemeinderat bittet allfällige Fra-
gen vorgängig einzureichen, damit der zeitliche Rahmen der Gemeindeversammlung nicht überschritten 
wird. 

 
 
Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung den Nachtragskredit des Projektes 
Sanierung Jurastrasse in Höhe von CHF 1'000'809.05 zu genehmigen. 
 

 
 
 

Traktandum 5: Verabschiedung Mietzinsbeitragsreglement per 1. Januar 24 

 
Der Regierungsrat hat am 30. Mai 2023 beschlossen, das totalrevidierte Gesetz über die Ausrichtung von 
Mietzinsbeiträgen (MBG) und die dazugehörende Verordnung per 1. Januar 2024 in Kraft zu setzen. Neu 
werden für den ganzen Kanton Mindeststandards definiert und Grundlagen geschaffen, damit die Miet-
zinsbeiträge zielgruppengerecht und transparent ausgerichtet werden können. Der Kanton beteiligt sich 
neu an der Finanzierung der von Gemeinde ausgerichteten Mietzinsbeiträge bis zu 50%.  
 
Nur Gemeinden, die über ein aktuelles Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen verfügen, 
haben Anspruch auf die Kantonsbeteiligung. Bereits bestehende Reglemente verlieren mit der Totalrevi-
sion des MBG per 1. Januar 2024 ihre Gültigkeit. Entsprechend sind die Gemeinden angehalten, ihre 
Reglemente anzupassen. Gemäss § 8 MBG besteht dafür eine Übergangsfrist bis zum 30. Juni 2024 und 
die Reglemente können rückwirkend per 1.1.2024 in Kraft gesetzt werden. Solange kein gültiges Regle-
ment besteht, gelten die Minimalbestimmungen gemäss Gesetz und Verordnung. 
 
Für das neue Mietzinsreglement wurde ein Musterreglement zur Verfügung gestellt. Das zur Genehmi-
gung beantragte Mietzinsreglement der Gemeinde Seltisberg entspricht weitgehend diesem Entwurf. 
 
Das neue Gesetz bekämpft die Armut, verhindert Sozialhilfebezug, schafft kantonale Mindeststandards 
und der Kanton beteiligt sich bis zu 50% an den Kosten. Zudem gewährt das neue Gesetz den Gemeinden 
mehr Spielraum, das Leistungsniveau anzupassen. 
 
 
Das Mietzinsbeitragsreglement kann auf der Homepage der Gemeinde unter dem Register: Politik/Ge-
meindeversammlung/Einladungen eingesehen werden. Die Unterlagen liegen zudem bei der Gemeinde-
verwaltung zur Einsicht auf. 
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Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung die Verabschiedung des Mietzins-
beitragsreglements per 1. Januar 2024  zu genehmigen. 
 

 

 
 
Traktandum 6: Wahlen Kommissionen und Behörden 
 
a) Neuwahlen Baukommission - Amtsperiode: 01.07.2024 – 30.06.2028 

Total Mitglieder 5: Gemäss § 3 Abs. 2g der Gemeindeordnung werden alle 5 Mitglieder durch die 
Gemeindeversammlung gewählt. 5 Sitze vakant.  
Zur Wahl stellen sich: Borer Robert, Hersberger Stephan, Weibel Christoph 
 

b) Neuwahlen Sozialhilfebehörde - Amtsperiode: 01.01.2025 – 31.12.2028 
Total Mitglieder 5: Gemäss § 3 Abs. 2d der Gemeindeordnung werden 4 Mitglieder durch die Gemien-
deversammlung gewählt. 1 Mitglied wird aus der Mitte des Gemeinderats besetzt. Delegierte Gemein-
derätin: Bettina Jost-Rossi. 4 Sitze vakant. 
Zur Wahl stellen sich: Hess Bärbel, Mighali Claudia, Rüegger Urs, Tanner Simon 
 

c) Nachwahl GPK - Amtsperiode: 01.07.2024 – 30.06.2028 
Total Mitglieder 5: Gemäss § 3 Abs.2f der Gemeindeordnung werden alle 5 Mitglieder durch die Ge-
meindeversammlung gewählt.  Am 26. Juni 2024 wurden 4 Mitglieder gewählt. 1 Sitz vakant. 
Zur Wahl stellt sich: noch keine Kandidaturen 
 

d) Nachwahl Wahlbüro - Amtsperiode: 01.07.2024 – 30.06.2028 
Total Mitglieder: 7: Gemäss § 3 Abs.2f der Gemeindeordnung werden alle 7 Mitglieder durch die Ge-
meindeversammlung gewählt.  Am 26. Juni 2024 wurden 6 Mitglieder gewählt. 1 Sitz vakant. 
Zur Wahl stellt sich: Sarasino Gina 

 
Weitere Wahlvorschläge können schriftlich zu Handen des Gemeinderates eingereicht oder direkt an der  
Einwohnergemeindeversammlung gemacht werden.  
 
Die Kandidaten wurden gebeten Kurzportraits von sich zu erstellen Die eingegangen Präsentationen lie-
gen bei der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. 

 
Traktandum 7: Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal   

    Beitritt Feuerwehr Nuglar-St. Pantaleon  
 
Die Gemeinde Nuglar-St. Pantaleon möchte zur Sicherstellung der Tageverfügbarkeit dem Zweckverband 
Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal (SRFWL) beitreten. Der Beitritt von Nuglar-St. Pantaleon zur 
SRFWL entspricht deren Wachstumsstrategie, weshalb der Anschluss geprüft und von der Betriebskom-
mission gutgeheissen worden ist. In der Folge stimmte die Einwohnergemeindeversammlung Nuglar-St. 
Pantaleon am 12. Juni 2024 dem Beitritt zu. 
 
Gemäss einer aktuellen Praxisänderung des Regierungsrates bedarf es bei einem Beitritt zu einem Zweck-
verband nicht mehr der Mehrheit der Gemeinderäte der Mitgliedsgemeinden (§ 28 Statuten SRFWL), son-
dern der Zustimmung der Einwohnergemeindeversammlung/des Einwohnerrates aller Mitgliedsgemein-
den. 
 
Für einen Beitritt müssen die Statuten nicht erneut genehmigt werden, sondern lediglich der Anhang A 
bezüglich der Solothurnischen Mitgliedsgemeinden und der Anhang B Unterschriften der Mitgliedsgemein-
den. 
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Die Statuten der Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal sowie Detailinformationen zum Antrag können 
auf der Homepage der Gemeinde eingesehen werden. Die Unterlagen liegen zudem bei der Gemeinde-
verwaltung zur Einsicht auf. 

 
 
Die Einwohnergemeindeversammlung genehmigt den Beitritt der Einwohnergemeinde Nuglar-St. 
Pantaleon zum Feuerwehrzweckverband Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal und die 
dazugehörige Änderung der Anhänge A und B zu den Statuten vom 25. Juni 2019. 
 

 

Traktandum 8: Erneuerung EBL- Konzessionsvertrag 

Im Jahr 1989 haben alle 50 Gemeinden, welche von der Elektra Baselland (EBL) mit Strom versorgt wer-
den, einen gleichlautenden Konzessionsvertrag betreffend «Erstellung und Betrieb von Leitungsnetzen für 
die Verteilung elektrischer Energie an die Verbraucher» unterschrieben. 

Im Art. 6 des neuen Konzessionsvertrags ist nun vorgesehen, dass ab 2025 die Gemeinde selbst den 
künftigen Betrag der «Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen (KAL)» festlegen kann. Die EBL 
wird diese Abgabe erheben und den Gemeinden vollständig im Folgejahr ausbezahlen. Es besteht die 
Absicht, dass zumindest im Jahr 2025 alle Gemeinden die KAL-Abgabe auf dem bisherigen Betrag von 
0.34 Rp./kWh belassen. Für die Kunden ändert sich damit bei den Stromrechnungen nichts. Sie können 
weiterhin von einer tiefen KAL-Abgabe profitieren 

Der neue EBL Konzessionsvertrag soll verbindlich vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2032 – also für 
acht Jahre – gelten. Der Vertrag kann unter Einhaltung einer fünfjährigen Kündigungsfrist schriftlich auf 
Ende eines Jahres gekündigt werden, erstmals per 31. Dezember 2032.  
Im Art. 6 des neuen Konzessionsvertrags wird die sogenannte Konzessionsabgabe geregelt. Damit wer-
den von der EBL den Gemeinden die Rechte abgegolten, welche ihr mit dem Vertrag eingeräumt werden. 
Dies betrifft in erster Linie das quasi alleinige Recht, die Strassen resp. die Allmend für die elektrischen 
Leitungsnetze nutzen zu können. Die Festlegung der Konzessionsabgabe erfolgt neu direkt durch die 
Gemeinden und nicht wie bisher durch die EBL. Die Gemeinden werden ab 2026 deutlich höhere Konzes-
sionsabgaben von der EBL erhalten. 
 
Für die Gemeinde Seltisberg wird die Konzessionsabgabe von bisher CHF 4’271.- (Mittelwert 2020 2022) 
auf rund CHF 15’950.- (Jahresrechnung 2026) steigen. 
 
Den EBL-Konzessionsvertrag und eine entsprechende Synopse können auf der Homepage der Gemeinde 
eingesehen werden. Die Unterlagen liegen zudem bei der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf 
 

 
a) Die Einwohnergemeindeversammlung nimmt den Konzessionsvertrag betreffend Erstellung und 

Betrieb  von Leitungsnetzen für die Verteilung elektrischer Energie an die Verbraucher mit der EBL zur 
Kenntnis.   

 
b) Die Einwohnergemeindeversammlung ermächtigt den Gemeinderat, die Konzessionsabgabe in einer 

Bandbreite von 0.34 bis 0.4 Rp./kWh festzulegen. 
 

 
 

Traktandum 9:  Diverses & Informationen 
 


